
Evangelischer Friedhof Häsenberg Waldniel Nutzungsrechte Wahlgrabstätten

Hiermit beantrage ich, die Bestattung/Beisetzung der/des Verstorbenen

(geboren) (gestorben)

zur Erdbestattung zur Urnenbeisetzung

Stelle(n) <eine Stelle und mehrfach>

in einem neuen Tiefengrab (entspricht zwei Grabstellen)

in dem bestehenden Wahlgrab
Zweitbestattung 
Tiefengrab

(Feld/Reihe/Grabstelle-Nr)

Die Erdbestattung soll am stattfinden.

Die Urnenbeisetzung soll am bzw. zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Ich beantrage die Übertragung des Nutzungsrechtes für die Grabstätte. 
Ich bin Nutzungsberechtigter des o.a. bestehenden Wahlgrabes.

(geboren)

Schwalmtal, den ______________

Hinweise:
Auf dem Friedhof Häsenberg werden Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten zur Erdbestattung bzw. Urnenbei-
setzung für die Dauer der Ruhezeit (30 Jahre) vergeben. Das Nutzungsrecht kann verlängert werden.

Wahlgräber können, soweit möglich, ausgewählt werden. Es können mehrere nebeneinanderliegende
Grabstellen zu einer Grabstätte zusammengelegt werden. Tiefengrabstätten gelten als zwei Grabstellen.

In einer Grabstelle kann ein Sarg bestattet oder zwei Urnen beigesetzt werden. 

In einer Grabstelle, in der bereits ein Sarg bestattet ist, kann zusätzlich eine Urne beigesetzt werden.
In diesem Fall wird die Nutzungsgebühr für eine Urnengrabstelle zusätzlich berechnet.

Das Nutzungsrecht kann nur an eine Person (natürlich/juristisch) vergeben werden. Der Nutzungsberechtigte
ist Gebührenschuldner. Es ist jedoch möglich, Ersatznutzungsberechtigte, Ansprechpartner, Betreuer, bzw.
Gebührenpflichtige zu benennen.

1.230,00 € 615,00 €
295,00 € 135,00 €
415,00 € entfällt
120,00 € 120,00 € (nur für Sarg)
25,00 € 25,00 € (nur für Sarg)

25,00 €

Rasenfeld
Auf dem Friedhof Häsenberg besteht die Möglichkeit der Bestattung/Beisetzung in einer Wahlgrabstätte in 
einem Rasenfeld. Die Pflege dieser Grabstätte obliegt der Friedhofsträgerin.
Bitte beachten Sie die Rückseite "Ergänzungen Rasenfeld - Wahlgrabstätten".

20,50 €

65,00 €

41,00 €

Erdbestattung Tiefengrab
Aufbewahrungszelle
Kühleinrichtung pro Tag

Zuschläge für
Erdbestattung an einem Samstag
Erdbestattung nach 15:00 Uhr                                                
in der Zeit vom 01.11. - 31.03.

(Name, Vorname, geborene)

(Name, Vorname, geborene)

Nutzungsrecht (30 Jahre / Verlänger. je Jahr)
Bestattung (auch Zweitbest. Tiefengrab)

(Straße, PLZ, Ort) 

(Unterschrift)

Erdbestattung UrnenbeisetzungGebühren für:

in einem neuen Wahlgrab mit

Rechte und Pflichten der Nutzung von Grabstätten regelt die Friedhofssatzung vom 22.04.2009, gültig ab 01.09.2009.
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung vom 23.09.2009, gültig ab 01.01.2010, berechnet. Stand: 01.01.2010
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